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22)  Bekanntmachung des Cammer-
Departements der indirekten
Steuern vom 5. Juni , xubl.  den
10.  Juni 18 37.

Es ist für die Controle der Entrichtung Die Nachstem-
der Elngangsabgabe von dem in Packeten ein- fremden Pa-
gehenden Taback nöthig gefunden, die Nächstem- ^ tm-Labass
pelung des fremden Packetentabacks zu verfü¬
gen, welcher vor dem 1. Augustv. I . einge¬
führt, nicht bereits in Gemäßheit der Vorschrift
des §. 46. des Gesetzes vom 18. Juli v. I.
die Eingangs- , Durchgangs- und Ausgangs-
Abgaben betr., gestempelt ist, und
mit Seiner Königlichen Hoheit, des Großher¬
zogs, höchster Genehmigung, wird daher fol¬
gendes verordnet:

§. 1.

Sämmtlicher ungestempelt vorräthiger Pa-
cketentaback außervereinsländischer Fa¬
brik  ist innerhalb 14 Tagen bei dem nächst-
belegenen Hauptsteueramte Ister oder 2ter Claffe,
unter Bemerkung der Pfundzahl und Fabrik
schriftlich anzugeben.

§. 2.

Das Steueramt hat demnächst innerhalb
8 Tagen die Stempelung der Packete, in de-
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